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AMTLICHE NACHRICHTEN 
ÖFFENTLICHE GEMEINDERATSSITZUNG  
 
Die nächste Gemeinderatssitzung findet am Donnerstag, den 30. April 2026  
um 19.00 Uhr im Rathaus, Sitzungssaal statt. 

Gemeindeamt  
        Aicha vorm Wald 

-  -  - 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 
Hundesteuer 2026 
 
Die Hundesteuer für das Jahr 2026 ist spätestens am 01. Mai 2026 zur Zahlung 
fällig. Es gilt der Bescheid vom Vorjahr, sofern keine Änderungen eingetreten 
sind.  
 
Sollte eine Änderung eingetreten sein, bitten wir um entsprechende 
Benachrichtigung.  
 
Alle Hundebesitzer, welche bei der Gemeindekasse kein Mandat 
(Einzugsermächtigung) hinterlegt haben, werden hiermit aufgefordert, die 
Hundesteuer bis spätestens 01. Mai 2026 auf eines der Gemeindekonten zu 
überweisen. 
 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass jeder Hundehalter im Bereich der 
Gemeinde Aicha vorm Wald seinen Hund im Rathaus (Steueramt) anzumelden 
hat, sofern bisher eine Anmeldung unterblieben ist. 
 
Anmeldepflicht besteht für jeden Hund, der über vier Monate alt ist (§ 11 der 
gemeindl. Hundesteuersatzung).  
Sollte ein bereits angemeldeter Hund nicht mehr gehalten werden oder verzieht 
ein Hundehalter mit seinem Hund in eine andere Gemeinde, so ist eine 
Abmeldung vorzunehmen. 
 
Gebühren: 
Die Steuer beträgt für den ersten Hund 30,00 €, für den zweiten Hund 60,00 €, für 
jeden weiteren Hund 100,00 € und für Kampfhunde 300,00 €. 
 
           

 

Gemeindeamt 
Aicha vorm Wald 
Tel. 08544/9630-22 
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Beantragung von Ausweisdokumenten 
 
Wir möchten darauf hinweisen, rechtzeitig vor Reiseantritt die Laufzeit der Reisedokumente zu 
überprüfen. 
 
Aktuell beträgt die Lieferzeit für einen Personalausweis ca. 3 Wochen und für einen Reisepass ca. 6 
Wochen.  
 
Wir empfehlen, sich vor einer Auslandsreise beim Reisebüro bzw. Konsulat oder beim Auswärtigen 
Amt unter www.auswaertiges-amt.de über die entsprechenden Einreisevorschriften für das jeweilige 
Urlaubsland zu informieren. 
 
Beim Beantragen von Personalausweis oder Reisepass muss jeder ab 6 Jahren persönlich im 
Rathaus erscheinen. 
Ab 6 Jahren ist der Fingerabdruck Pflicht und ab 10 Jahren auch die Unterschrift. 
Außerdem wird ein digitales Lichtbild benötigt, sowie Größe und Augenfarbe. 

 
Digitale Fotos für Personalausweise und Reisepässe können mit dem PointID-Gerät der 

Bundesdruckerei direkt im Rathaus erstellt werden. 
Die Gebühr hierfür beträgt 6,00 €. 

 
Aktuelle Kosten von Personalausweis oder Reisepass, sowie die Gültigkeit: 

Personalausweis 
 Antragsteller unter 24 Jahren     27,60 €    6 Jahre 
 Antragsteller über 24 Jahren     46,00 €  10 Jahre 
 vorläufiger Personalausweis     10,00 €            3 Monate 

Reisepass 
 Antragsteller unter 24 Jahren     37,50 €    6 Jahre  
 Antragsteller über 24 Jahren     70,00 €  10 Jahre 
 zusätzliche Gebühr für Expressreisepass   32,00 €   
 Vorläufiger Reisepass      26,00 €    1 Jahr 

 
Vorläufige Personalausweise und vorläufige Reisepässe werden sofort ausgestellt.  

 
Bei Terminvereinbarungen zur Beantragung eines Personalausweises oder Reisepasses außerhalb 

der Dienstzeit ab 16:30 Uhr wird eine zusätzliche Gebühr von 13,00 € erhoben.  
 
 
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne telefonisch an die Sachbearbeiter des Passamtes 
wenden. 
 
Frau Willmerdinger  08544/9630-12 (Montag - Freitag 8.00 – 12.00 Uhr) 
Frau Spiethaler  08544/9630-21 (Montag - Donnerstag 8.00 – 12.00 Uhr) 
 
 

Gemeindeamt 
          Aicha vorm Wald 

-  -  - 
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oder im Rathaus Aicha vorm Wald, Tel. 08544/9630-0 
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Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 

 
Online-Ersthelferschulung: 

Keine Anerkennung, keine Kostenerstattung! 

 

Um in einem Betrieb als Ersthelferin oder Ersthelfer gemäß der Unfallverhütungsvorschrift VSG 1.3 eingesetzt 
werden zu können, muss ein Erste-Hilfe-Kurs in Präsenz und mit mindestens neun Unterrichtseinheiten je 45 
Minuten absolviert werden. 
 
Nur dann können auch die Kurskosten von der Berufsgenossenschaft übernommen werden. Darauf weist die 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) ausdrücklich hin. In der Vergangenheit ist 
es vermehrt vorgekommen, dass potentielle Ersthelfer an Online-Kursen teilgenommen haben, die aber von der 
Berufsgenossenschaft weder anerkannt noch abgerechnet werden können. Die Teilnehmenden haben dadurch 
Geld und Zeit verschwendet. 
 
Anerkannte Aus- und Fortbildungskurse in Präsenz führen deutschlandweit knapp 2.000 dazu ermächtigte Stellen 
nach einheitlich vorgegebenen Regeln der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung durch (Übersicht unter 
www.bg-qseh.de). 
 
Der Grund für den zwingenden Besuch eines Präsenzkurses ist, dass Ersthelfer dort ausreichend Möglichkeiten 
bekommen, bestimmte Maßnahmen, zum Beispiel die Herz-Lungen-Wiederbelebung, durch praktisches Üben zu 
erlernen. Der Schulungsort, der bei ausreichend Teilnehmenden gegebenenfalls auch der Betrieb sein kann, ist mit 
der Aus- bzw. Fortbildungsstelle abzustimmen. 
 
Der Vordruck für die Kostenübernahme muss ausgefüllt und vom Unternehmer unterschrieben zum Kurs 
mitgebracht werden. So kann die Ausbildungsstätte direkt mit der SVLFG abrechnen. Das Formular kann über die 
Internetseite www.svlfg.de/erste-hilfe heruntergeladen werden. 

 

***  
 

Reha-Sport und Funktionstraining ohne Genehmigung starten 

 

Die Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) verzichtet ab dem 01.04.2026 auf die Genehmigung von 
Rehabilitationssport und Funktionstraining.  
 
Sie möchte damit ihren Versicherten den Zugang zu Rehabilitationssport und Funktionstraining vereinfachen. So 
reicht es künftig aus, die ärztliche Verordnung beim Leistungserbringer vorzulegen, und es kann direkt gestartet 
werden.  
Wenn der Haus- oder Facharzt Reha-Sport oder Funktionstraining für erforderlich hält, stellt er eine Verordnung 
aus. Die Kosten rechnet der Leistungserbringer direkt mit der LKK ab.  
 
Reha-Sport stärkt vor allem die Ausdauer, Koordination, Flexibilität und Kraft. Funktionstraining soll körperliche 
Störungen beseitigen, Funktionen erhalten oder verbessern sowie Funktionsverluste einzelner Organe bzw. 
Körperteile hinauszögern. 
Trainiert wird jeweils in Gruppen mit speziell ausgebildeten Übungsleitern. Die Teilnehmenden werden von ihnen 
auch angeleitet und motiviert, um die Übungen danach eigenverantwortlich weiter durchzuführen. 

 
SVLFG 

 
-  -  - 
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Kostenfalle Rechtsstreit 

 
VerbraucherService Bayern gibt Tipps zur Rechtsschutzversicherung 
 
„Recht haben und Recht bekommen sind zweierlei Dinge.“ Dieses alte Sprichwort hat leider einen sehr teuren Kern. In 
Deutschland kann ein Rechtsstreit über mehrere Instanzen hinweg schnell die Kosten eines Kleinwagens erreichen. Wer 
in einer solchen Situation keine Rechtsschutzversicherung vorzuweisen hat, knickt oft aus rein finanzieller Not ein – 
selbst wenn die Rechtslage eindeutig für ihn spricht. Doch Vorsicht: Eine Rechtsschutzversicherung ist kein Rundum-
sorglos-Paket, das blind jeden erdenklichen Streit finanziert. Damit Verbraucherinnen und Verbraucher im Ernstfall 
nicht auf hohen Kosten sitzen bleiben, sollten sie beim Abschluss auf gezielte Qualitätsmerkmale achten, so der 
VerbraucherService Bayern im KDFB e. V. (VSB). 
 
Die wichtigsten Punkte im Überblick: 

 Bedarfsgerechte Module: Der Schutz ist ein Baukasten. Wählen Sie nur, was Sie wirklich brauchen (Privat, Beruf, 
Verkehr oder Wohnen). Besonders der Berufs- und Verkehrsrechtsschutz gelten als sinnvoll, da Streitigkeiten 
hier oft hohe Streitwerte erreichen. 

 Wichtige Vertragsklauseln: Achten Sie auf eine möglichst unbegrenzte Deckungssumme und die freie 
Anwaltswahl, um sich von Spezialisten Ihrer Wahl vertreten zu lassen. Die Klausel zum „Stichentscheid“ sichert 
Sie ab, falls der Versicherer die Erfolgsaussichten eines Falles anders bewertet als Ihr Anwalt. 

 Ausschlüsse kennen: Die häufigste Falle ist die Vorvertraglichkeit – Fälle, deren Ursprung vor Vertragsbeginn 
liegen, sind nicht versichert. Auch Hausbau, Spekulationsgeschäfte sowie Scheidungen und Erbstreitigkeiten sind 
in Standard-Policen meist ausgeschlossen. 

 Kosten senken: Durch eine Selbstbeteiligung (150 – 300 Euro) und jährliche Zahlweise lassen sich die Prämien 
spürbar reduzieren. Nutzen Sie zudem Tarife mit kostenloser telefonischer Erstberatung. 

Fazit: Qualität geht vor Preis. Ein gründlicher Vergleich der Bedingungen verhindert, dass der Rechtsschutz im Ernstfall 
lückenhaft bleibt. 
 

-  -  - 
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Letzter Annahmetag für Inserate ins nächste Gemeindeblatt  
(KW 19/2026) ist 

   Mittwoch, 29. April 2026!!! 
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